Die Voraussetzungen einer Steuerpräsenz in GB 
Eine GB-Körperschaft ist nach dem Recht des Vereinigten Königreichs in GB steuerpflichtig. Auch eine ausländische Körperschaft, die in GB einen Handel oder ein Gewerbe betreibt, ist in GB wahrscheinlich steuerpflichtig, jedoch in der Regel nur für ihre Tätigkeiten in GB. 

Man muss sich deshalb überlegen, ob die Handelstätigkeit zu einer Steuerpflicht in GB führt, und falls ja, welche Gesellschaftsstruktur von der Auslandsgesellschaft in GB gewählt werden sollte. 

Die richtige Organisation für den Handel mit oder in GB 

Wenn eine Gesellschaft Handelsbeziehungen mit Kunden in GB unterhält, indem sie ihnen Waren oder Dienstleistungen verkauft, dann ist es wahrscheinlich nicht nötig, eine Gesellschaft in GB zu formen und den verschiedenen einschlägigen Vorschriften Folge zu leisten (mit Ausnahme der MwSt-Registrierung). 
Wenn eine Gesellschaft Handel oder Gewerbe in GB betreibt, sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. In vielen Fällen wird ein ausländisches Unternehmen anfangs vorziehen, den Markt zu erkunden um festzustellen, ob die Gründung einer GB-Präsenz kommerziell sinnvoll ist. Das bedeutet entweder häufige Reisen nach GB (die Frage von Arbeitsbewilligungen wird in dieser Broschüre nicht angeschnitten) oder einen Beauftragten mit mehr oder minder ständiger Anwesenheit in GB. Diese Person hat die Aufgabe, Marktforschungen anzustellen, vielleicht anfängliche Kontakte mit Interessenten aufzunehmen, Marketingprospekte zu verschicken und Ähnliches zu erledigen. Diese Maßnahmen werden steuerlich allgemein als vorbereitende Tätigkeiten oder Nebentätigkeiten bezeichnet und veranlassen normalerweise keine Unternehmensbesteuerung. Man ist lediglich dazu verpflichtet eine Betriebsstätte einzutragen. 
Um festzustellen, ob die Tätigkeit der Betriebsstätte außerhalb des Wirkungsbereichs der britischen Körperschaftssteuer fällt, sollten Sie sich vor Ort beraten lassen. 
Die vorstehenden Tätigkeiten führen ggf. zu der Schlussfolgerung, dass in GB und u. U. auch im weiteren europäischen Raum Absatzmöglichkeiten für die Waren/ Dienstleistungen der Gesellschaft vorhanden sind. Andererseits hat die Auslandsgesellschaft u. U. gleich zu Anfang entschieden, dass diese Absatzmöglichkeiten entweder vorhanden sind oder in Aussicht stehen, und sie schreitet daher voran, eine Präsenz in GB einzurichten. Diese würde der britischen Körperschaftssteuer unterliegen. Unter diesen Umständen muss die Auslandsgesellschaft erwägen, ob eine zu versteuernde Betriebsstätte oder eine Tochtergesellschaft eingerichtet werden soll. 
Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft 
In diesem Abschnitt behandeln wir, was eine Auslandsgesellschaft bei der Wahl der richtigen Gesellschaftsstruktur zu berücksichtigen hat. Eine Betriebsstätte ist keine juristische, vom Stammhaus getrennte Persönlichkeit, sondern einfach eine Unternehmenserweiterung, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Landes betrieben wird. 
Eine Betriebsstätte hat als solche nicht die beschränkte Haftung, die eine Tochtergesellschaft beanspruchen könnte. Eine Tochtergesellschaft würde größere Sicherheit bieten, wenn es infolge der eigentlichen Geschäftstätigkeit wichtig ist, die in einem spezifischen Land auftretenden Haftpflichten zu beschränken. 
Man muss ebenso die Betriebskosten einer Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft berücksichtigen. Man muss die Betriebskosten einer Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft berücksichtigen, die auch vom Ausmaß an Einreichungspflichten abhängig sind, die in den folgenden Abschnitten besprochen werden. Schließlich ist auch zu beachten in wie weit die Gruppe bereit ist, Geschäftsinformationen, die im eigenen Land öffentlich zur Verfügung stehen, auch im Ausland zu veröffentlichen. Wenn die Gruppe dies beschränken möchte, dann wäre eine Tochtergesellschaft die bessere Wahl. Dies wird im folgenden Abschnitt genauer besprochen.

Einrichtung einer Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft 
Betriebsstätte 
Zur Einrichtung einer Betriebsstätte muss die ausländische Gesellschaft ein Formular mit Angaben über ihre Gesellschafter und den Geschäftsführer einreichen. Ferner muss sie mit diesem Formular eine beglaubigte Kopie ihrer Gründungsurkunde und Satzung einreichen, die ggf. ins Englische übersetzt werden müssen, wenn sie in einer anderen Sprache verfasst sind. 
Auf dem Formular ist die GB-Adresse anzugeben, an welcher der Geschäftsbetrieb geführt werden wird. Die Einrichtung einer Betriebsstätte kann bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen, u. U. weniger, wenn die oben erwähnten Schriftstücke ohne weiteres zur Verfügung stehen 
Tochtergesellschaft 
Die Einrichtung einer Tochtergesellschaft ist ebenfalls sehr einfach, denn vor der Gesellschaftsgründung sind keine gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen einzuholen. Eine Gesellschaft kann durch Einreichung eines Formulars gegründet werden, auf dem sich mindestens eine Person bereit erklärt, das Amt des ‘director’ bzw. Geschäftsführers zu bekleiden. Seit dem 6. April 2008 ist es nicht mehr nötig, formell einen Verwaltungsleiter ’company secretary’ zu ernennen. Die Funktion des Verwaltungsleiters muss jedoch nach wie vor ausgeführt werden und wird meist ausgelagert. Eine Gesellschaft hat normalerweise mindestens zwei Geschäftsführer, um im Falle der Abwesenheit eines Geschäftsführers, eine größere Effizienz bei der Unternehmensführung sicherzustellen. Keiner dieser beiden leitenden Angestellten ist zu einem Wohnsitz in GB verpflichtet. 
Es ist nicht vorgeschrieben, dass eine Mindesthöhe von Aktienkapital in die Gesellschaft eingebracht wird. Eine derartige Gesellschaft kann normalerweise mit einer ausgegebenen Stammaktie von £1 gegründet werden. Das bezahlte Aktienkapital kann, je nach kommerziellen Erfordernissen, entweder zum Zeitpunkt der Gesellschaftsgründung oder später erhöht werden. Der für die Gesellschaft gewählte Name darf keinem anderen Gesellschaftsnamen gleichen oder zu ähnlich sein. Es ist daher angebracht, eine Gesellschaft einzutragen, sobald beschlossen wird, eine GB-Präsenz einzurichten.

Vorschriften über Bilanzierung und Einreichung von Jahresabschlüssen 

Betriebsstätte 
Wenn der testierte Jahresabschluss nach dem für die Eintragung des Stammhauses maßgeblichen Recht veröffentlicht werden muss, ist eine Kopie dieses Abschlusses auch in GB einzureichen. Wenn es keine solche Vorschrift für das Stammhaus gibt, muss es seinen Jahresabschluss nach dem GB-Gesetz über die Kapitalgesellschaften erstellen und einreichen. 
Der eingereichte Jahresabschluss kann in GB von der Öffentlichkeit eingesehen werden. Das ist manchmal besorgniserregend, wenn das Stammhaus an eine Veröffentlichung seiner finanziellen Informationen nicht gewöhnt ist. Unter diesen Umständen sollte eher eine Tochtergesellschaft als eine Betriebsstätte gegründet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass das Stammhaus eine Tochtergesellschaft im eigenen Domizilland einrichtet, die ihrerseits dann die GB-Betriebsstätte gründet. In diesem Fall enthält der eingereichte Jahresabschluss des Stammhauses dann einzig Informationen über die Tätigkeiten der Betriebsstätte. 
Tochtergesellschaft 
Eine Tochtergesellschaft muss jedes Jahr einen Jahresabschluss nach dem GB-Gesetz über die Kapitalgesellschaften erstellen und eine Kopie dieses Abschlusses einreichen. Der eingereichte Jahresabschluss kann danach von der Öffentlichkeit eingesehen werden. 
Der Jahresabschluss muss spätestens neun Monate nach dem Ende des entsprechenden Geschäftsjahres eingereicht werden. Eine Gesellschaft kann diesen Bilanzstichtag selbst bestimmen, wobei fast alle Tochtergesellschaften den Bilanzstichtag ihres Stammhauses wählen. 
Die GB-Gesellschaft ist gesetzlich zur Abschlussprüfung verpflichtet, und zwar in dem Fall, wenn die gesamte Gruppe: 
(a) Einnahmen von über £6,5 Millionen jährlich, sowie 
(b) ein Bruttovermögen von über £3,26 Millionen hat. 
Wenn die GB-Gesellschaft eine gesetzliche Prüfungspflicht hat, dann ist die Führung der Gesellschaft mit geringfügig höheren Kosten als die einer Betriebsstätte verbunden. Man muss jedoch bedenken, dass eine Gesellschaft durch ihre beschränkte Haftung größeren Schutz genießt.

Körperschaftssteuer 
Nachdem eine Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft eingerichtet worden ist, müssen wir die eventuelle Höhe ihrer Körperschaftssteuerpflicht in Betracht ziehen und für diesen Zweck sowohl den anwendbaren Steuersatz als auch die Höhe steuerpflichtiger Gewinne ermitteln.
Steuerpflichtige Gewinne
Das Niveau steuerpflichtiger Gewinne hängt in gewisser Hinsicht von der übernommenen Gesellschaftsstruktur ab (die folgenden Feststellungen beziehen sich sowohl auf Betriebsstätten als auch auf Tochtergesellschaften). Nach den gesetzlichen GB-Vorschriften über Verrechnungspreise zwischen verbundenen Unternehmen müssen diese ihre gegenseitigen Geschäfte auf der Basis von Marktpreisen vornehmen. Dadurch soll die Manipulation gruppeninterner Transaktionen durch internationale Konzerne unterbunden werden und speziell die Verlagerung von Gewinnen in das Land mit dem niedrigsten Steuersatz.
Wenn das Geschäftsmodell vorsieht, dass die GB-Organisation einzig Marketing- und technische Unterstützung bieten soll, dann würden dem Stammhaus Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Diese Gebühren wären in GB dann steuerpflichtig, nachdem die Dienstleistungs- und Unterhaltskosten dieser Organisation abgezogen worden sind.
Wenn die GB-Organisation infolge ihrer Struktur selbständig Verträge mit Drittkunden schließen kann, dann ist höchstwahrscheinlich eine Vereinbarung über Kauf/Weiterverkauf getroffen worden.
In diesem Fall werden Verkäufe an Dritte in den Büchern der GB-Organisation verbucht. Gruppeninterne- und Zukäufe von Drittlieferanten sowie andere Absatzkosten inkl. Gemeinkosten werden entsprechend gegengebucht.
Die GB-Organisation wird unter praktisch allen Umständen eine sorgfältige Untersuchung des Verrechnungspreisfaktors vornehmen müssen, um nachzuweisen, dass die Preisgestaltung zwischen Stammhaus und seiner GB-Organisation dem entspricht, was Parteien, die nach dem Prinzip der rechtlichen Selbständigkeit handeln, vereinbaren würden.
Körperschaftssteuerzahlung und –erklärung
Körperschaftssteuerverbindlichkeiten müssen innerhalb von neun Monaten nach dem Jahresende der Gesellschaft beglichen werden. Ferner gibt es Vorschriften für gewisse ‘Großunternehmen’, die bereits vor dem Jahresende eine Steueranzahlung leisten müssen.
Für eine solche Steueranzahlung geht man von einem ’Großunternehmen’ aus, wenn entweder
a. die steuerpflichtigen Gewinne mehr als £10 Millionen (oder anteilsmäßig entsprechend der Zahl verbundener Unternehmen innerhalb der Gruppe weltweit) betragen oder
b. es bereits in den zwölf Monaten vor dem Abrechnungszeitraum ein Großunternehmen war und auch im laufenden Abrechnungszeitraum noch ein Großunternehmen ist. Zu diesem Zweck wird ein „Großunternehmen“ als ein Unternehmen mit steuerbaren Erlösen von mindestens £1,5 Millionen (oder anteilsmäßig entsprechend der Zahl verbundener Unternehmen innerhalb der Gruppe weltweit) definiert.
Die Körperschaftssteuererklärung muss spätestens zwölf Monate nach dem Jahresabschluss mit einer Berechnung der Steuerschuld eingereicht werden.

Verluste
Wenn eine Betriebsstätte einen Verlust macht, dann könnte dieser Verlust mit dem Gewinn verrechnet werden, den das Stammhaus im eigenen Land erzielt hat. Ferner können die Verluste der Betriebsstätte in GB vorgetragen werden, um mit späteren steuerpflichtigen Gewinnen verrechnet zu werden.
Wenn eine Tochtergesellschaft errichtet wird und Verluste macht, dann können diese Verluste auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, um mit späteren steuerpflichtigen Gewinnen der Tochtergesellschaft verrechnet zu werden, sofern diese dem gleichen Geschäftsbetrieb entstammen. Dagegen können diese Verluste generell jedoch nicht mit den Gewinnen des Stammhauses verrechnet werden.
GB als Standort einer Holdinggesellschaft
Wenn die GB-Gesellschaft dem Besitz von Aktien anderer Gesellschaften dient und diese Aktien zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden, dann ist der resultierende Gewinn steuerfrei, sofern die Gesellschaft mindestens 10% jener Aktien besaß und sie sowohl vor als auch nach dieser Transaktion eine Handelsgesellschaft oder Teil eines Handelskonzerns war.
Ferner kann die GB-Gesellschaft als Holdinggesellschaft handeln, die Betriebsstätten oder Tochtergesellschaften in anderen Teilen der Welt einrichtet. GB hat ein umfangreiches Netz von Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, was bedeutet, dass die Quellensteuern für die vom GB-Stammhaus aus dem Ausland eingenommenen Dividendenausschüttungen minimiert werden.
Des Weiteren sind nahezu alle Dividendeneinnahmen des GB- Stammhauses steuerfrei, egal ob diese in GB oder aus dem Ausland erhalten wurden.
GB erhebt selbst keine Quellensteuern für Dividendenzahlungen an Aktionäre – ob mit Sitz in GB oder im Ausland. Ferner ist das Stammhaus infolge der weit reichenden Doppelbesteuerungsabkommen keiner Doppelbesteuerung im eigenen Land ausgesetzt, wenn es Dividendenausschüttungen seiner GB-Tochter vereinnahmt.
Die vorstehenden Aspekte haben insgesamt zur Folge, dass GB ein hochattraktiver Standort zur Gründung einer Holdinggesellschaft ist.
